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Neun745drei
Wir sind 

Amtliches und Aktuelles aus der Großgemeinde Schonungen mit den Gemeindeteilen: 
Abersfeld, Forst, Hausen, Löffelsterz, Mainberg, Marktsteinach, Reichmannshausen, Waldsachsen und den Weilern: Bayerhof, Kaltenhof, Rednershof und Reichelshof

www.schonungen.de

 43. Jahrgang  •  Nr. 1 Freitag, den 12. Januar 2024

„Gemeinsam sind wir stärker“, unter 
diesem Motto steht der Großge-
meinde- Faschingsumzug, der immer 
tausende Besucher anlockte. Das 
Besondere des Faschingsumzugs: 
Der Ort und damit der Schauplatz 
des Umzugs wechselte jedes Jahr 
durch das Gemeindegebiet.
Nirgends sonst ist die Freude am 
Ehrenamt so groß wie in der fünften 
Jahreszeit: Innerhalb weniger Wo-
chen begeistern mehrere hundert 
Akteure im Gemeindegebiet durch 
Tanz-, Show- und Bütteneinlagen. 
Ein hohes Maß an Kreativität und 
Herzblut werden im Vorfeld für 
Bühnenbilder, Kostüme, Texte und 
Choreographien aufgewendet. 
„Dieses Potenzial wollen wir bündeln 
und etwas Großes auf die Beine stellen!“, sagt Bürgermeister Stefan Rottmann.
Als Anziehungspunkt für die Region und kultureller Höhepunkt hat ein gemeinsames Faschingsprojekt auch positive Auswirkungen auf das 
Image der Großgemeinde, zusätzlich würde das Zusammengehörigkeitsgefühl und die Vernetzung der Ortsteile gestärkt, denn alle 5 Faschings-
gesellschaften und über 120 Vereine sind zur Teilnahme aufgefordert. Aber auch Narren und Faschingsfreunde aus der ganzen Region sind 
aufgerufen, mitzumachen und als Fußgruppe oder Wagen teilzunehmen. 
Der Termin für den Faschingsumzug steht: Am Samstag, den 10. Februar 2023 um 14.33 Uhr 
soll der Gaudiwurm mit hunderten aktiven Teilnehmern in Schonungen vom Hegholz aus 
Richtung Rathaus starten. Ausrichtung des Gaudiwurms ist der Schonunger Carnevals Club. 
Anmeldungen für Fußgruppen, Musikkapellen und Wägen erfolgen per Mail unter kontakt@
scc-sgn.de bei Ina Bauer. Für alle Teilnehmer entstehen keine Kosten, Wurfmaterial muss aller-
dings selbst mitgebracht werden. Das Ausreichen von Alkohol vom Wagen bzw. das Werfen 
von Plastikkonfetti oder Dergleichen ist untersagt. Die Organisatoren erwarten eine stattliche 
Anzahl an Besuchern. Unzählige Aktive werden mit prächtig dekorierten Wägen, bunten 
Fußgruppen und närrischer Blasmusik dabei sein. 

Der Großgemeinde-Faschingsumzug startet in Schonungen
Anmeldung für Fußgruppen und Wägen ab sofort

Närrisches Treiben kennen die Schonunger schon: Bereits zwei Mal machte der Faschingsumzug 
Station in Schonungen. (Foto St. Rottmann)
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Amtliche Bekanntmachungen

Öffentliche Bekanntmachung;
Festsetzung und Entrichtung der Grundsteuer für das 
Kalenderjahr 2024

Vorbehaltlich der künftigen Erteilung schriftlicher Grundsteuerbe-
scheide für 2024 wird hiermit gemäß § 27 Abs. 3 des Grundsteu-
ergesetzes (GrStG) vom 07.08.1973 (Bundesgesetzblatt [BGBl.] I, 
Seite 965) in der derzeit gültigen Fassung, die Grundsteuer für das 
Kalenderjahr 2024 in gleicher Höhe wie im Vorjahr festgesetzt. Dies 
bedeutet, dass die Steuerpflichtigen, die keinen Grundsteuerbescheid 
2024 erhalten, im Kalenderjahr 2024 die gleiche Grundsteuer wie im 
Kalenderjahr 2023 zu entrichten haben. Für diese treten mit dem Tag 
der öffentlichen Bekanntmachung die gleichen Rechtswirkungen ein, 
wie wenn ihnen an diesem Tag ein schriftlicher Steuerbescheid für 
2024 zugegangen wäre. Die Grundsteuer wird zu je ein Viertel ihres 
Jahresbetrages am 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11.2024, vorbehaltlich 
einer anderen getroffenen Regelung im zuletzt ergangenen Bescheid, 
fällig. Die Grundsteuerbescheide und die Begründung hierzu können 
bei der Gemeinde Schonungen, Marktplatz 1, 97453 Schonungen, 
Steuerverwaltung (Zi.Nr.22), eingesehen werden.
Für die Steuerschuldner treten mit dem Tage der öffentlichen Be-
kanntmachung die gleichen Rechtswirkungen ein, wie wenn ihnen an 
diesem Tage ein schriftlicher Steuerbescheid zugegangen wäre.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Steuerfestsetzung kann innerhalb einer Frist von einem 
Monat, die mit dem Tag der wirksamen Bekanntmachung zu laufen 
beginnt, entweder Widerspruch eingelegt (siehe 1.) oder unmittelbar 
Klage erhoben (siehe 2.) werden. Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist 
schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den Schrift-
formersatz zugelassenen Form möglich.

1. Wenn Widerspruch eingelegt wird:
 ist der Widerspruch einzulegen bei der Gemeinde Schonungen, 

Marktplatz 1, 97453 Schonungen. 

2.  Wenn unmittelbar Klage erhoben wird:
 ist die Klage ist bei dem Bayerischen Verwaltungsgericht in Würz-

burg, Burkarderstraße 26, 97082 Würzburg zu erheben. 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:
- Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht 

zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! 
- Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannten Personenkreis 

Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen.
- Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungs-

gerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrensgebühr fällig.
- Durch die Einlegung eines Rechtsbehelfs wird die Wirksamkeit 

dieses Bescheides nicht gehemmt, insbesondere die Einziehung 
der angeforderten Abgabe nicht aufgehalten.

- Bei einem erfolgreichen Widerspruch entstehen dem Wider-
spruchsführer keine Kosten; ist der Widerspruch erfolglos oder 
wird er zurückgenommen, hat derjenige, der den Widerspruch 
eingelegt hat, die Kosten des Widerspruchsverfahrens zu tragen.

- Entscheidungen in einem Grundlagenbescheid (Messbescheid 
und Zerlegungsbescheid) können nur durch Anfechtung des 
Grundlagenbescheides, nicht durch Anfechtung des Folgebe-
scheides angegriffen werden (§ 351 Abs. 2 AO) Einwendungen, 
die sich gegen die Steuerpflicht überhaupt, gegen die Höhe des 
Messbetrages bzw. Zerlegungsanteils oder gegen einen Verspä-
tungszuschlag richten, sind also beim zuständigen Finanzamt 
vorzutragen.

gez. Rottmann, 1. Bürgermeister

Hinweis zur Zahlungsabwicklung:
Den Steuerpflichtigen, die ihre Grundsteuer von der Gemeinde im 
Bankabbuchungsverfahren einziehen lassen, wird wie bisher die zum 
jeweiligen Fälligkeitstermin anfallende Rate termingerecht abgebucht.

Bekanntmachung 
der Wahl des Feuerwehrkommandanten und Wahl der 
Stellvertreter des Feuerwehrkommandanten der Freiwillige 
Feuerwehr Waldsachsen

1. Am Samstag, den 27.01.2024 findet im Feuerwehrgerätehaus 
der Freiwilligen Feuerwehr Waldsachsen, Marktsteinacher 
Straße 4/6 um 19 Uhr eine Dienstversammlung der Freiwilligen 
Feuerwehr Waldsachsen zur oben genannten Wahl statt.

 Dazu werden alle Feuerwehrdienstleistenden der Freiwilligen 
Feuerwehr Waldsachsen –einschließlich der hauptamtlichen Kräf-
te und der Feuerwehranwärter, die das 16. Lebensjahr vollendet 
haben (Wahlberechtigte) – eingeladen. 

2. Wer wird gewählt:
 Nach Art. 8 Abs. 2 Satz 1 des Bayer. Feuerwehrgesetzes (BayFwG) 

ist der Feuerwehrkommandant oder seine Stellvertreter aus der 
Mitte der Wahlberechtigten zu wählen. Die Amtszeit beträgt sechs 
Jahre.

3. Wer kann gewählt werden:
 Feuerwehrkommandant oder dessen Stellvertreter kann nur 

werden, wer nach Vollendung des 18. Lebensjahres mindestens 
vier Jahre in einer Feuerwehr Dienst geleistet und die vorgeschrie-
benen Lehrgänge mit Erfolg besucht hat.

 Ausnahmsweise genügt es, wenn den Umständen nach anzuneh-
men ist, dass der Betreffende solche Lehrgänge in angemessener 
Frist mit Erfolg besuchen wird (Art. 8 Abs. 3 BayFwG). 

 Seine Aufgabe ist es, für die Einsatzbereitschaft der Freiwilligen 
Feuerwehr zu sorgen, Einsätze zu leiten, die fachliche Ausbildung 
der Feuerwehrkräfte zu leiten, Dienstgrade zu ernennen sowie die 
Gemeinde in Fragen des abwehrenden Brandschutzes und des 
technischen Hilfsdienstes zu beraten (Art. 8 Abs. 1 BayFwG).

4. Wahlvorschläge
 Wahlvorschläge können in der Dienstversammlung schriftlich 

oder mündlich beim Wahlleiter vorgebracht werden.
 Wahlvorschläge können von den Wahlberechtigten auch ab sofort 

schriftlich bei der
  Gemeinde Schonungen
  Ordnungsamt 
  Marktplatz 1
  97453 Schonungen
 eingereicht werden.
 (wahlberechtigt sind alle Feuerwehrdienstleistenden der Freiwil-

ligen Feuerwehr – einschließlich der hauptamtlichen Kräfte und 
der Feuerwehranwärter, die das 16. Lebensjahr vollendet haben)

5. Wahlleiter und Wahlausschuss:
 Die Wahl leitet der Bürgermeister oder sein Stellvertreter oder 

Beauftragter. Ihm stehen zwei von der Versammlung durch Zuruf 
bestimmte Beisitzer zu Seite. Der Wahlleiter und die Beisitzer 
bilden den Wahlausschuss. Wer selbst

 Wahlbewerber ist, kann nicht Mitglied des Wahlausschusses sein. 
Der Wahlausschuss wird daher erst nach Abgabe der Wahlvor-
schläge gebildet.

6. Wahlhandlung:
6.1 Jeder Wahlberechtigte hat eine Stimme. Stellvertretung ist nicht 

zulässig. Der Wahlleiter erläutert die Grundsätze des Wahlverfah-
rens.

6.2 Wahl der Stellvertreter: Für die Wahl der Stellvertreter des Feuer-
wehrkommandanten gelten diese Regelungen entsprechend.

6.3 Wahlvorschläge, Schriftlichkeit der Wahl:
 Die Wahlberechtigten schlagen wählbare Teilnehmer schrift-

lich oder durch Zuruf der Wahlversammlung zur Wahl vor. Der 
Wahlleiter nennt die Vorgeschlagenen und befragt sie, sofern sie 
anwesend sind, ob sie sich der Wahl stellen wollen. Die Vorschläge 
können mündlich begründet werden; über sie kann auch eine 
Aussprache stattfinden. Den anwesenden Bewerbern ist Gelegen-
heit zu geben, sich der Versammlung in angemessener Zeit vorzu-
stellen. Sie wird geschlossen, wenn keine Wortmeldungen mehr 
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vorliegen oder wenn die Versammlung mit Mehrheit der Wahlbe-
rechtigten den Schluss der Aussprache beschließt. Die Kandidaten 
für das Kommandanten- oder Stellvertreteramt müssen nicht in 
der Wahlversammlung anwesend sein; sie können die Wahl auch 
bereits im Voraus schriftlich annehmen.

 Die Wahl wird schriftlich mit Stimmzetteln durchgeführt; diese 
dürfen keine äußerlichen Kennzeichen tragen, die sie von den im 
selben Wahlgang verwendeten Stimmzetteln unterscheiden. Der 
Wahlleiter lässt auf die Stimmzettel die Namen der wählbaren und 
zur Kandidatur bereiten Bewerber setzen. Wird nur ein oder kein 
Bewerber zur Wahl vorgeschlagen, so wird die Wahl ohne Bindung 
an einen Bewerber durchgeführt.

6.4 Wahlgang, Stimmabgabe
 Die Wahl ist geheim; dies ist von der Wahlleitung sicherzustellen. 

Für eine gültige Stimmabgabe ist immer eine positive Willensbe-
kundung erforderlich. Gewählt wird, indem einer der Wahlvor-
schläge in eindeutig bezeichnender Weise gekennzeichnet wird. 
Streichungen sind nicht als Stimme für nicht gestrichene Bewer-
ber zu werten. Steht nur eine Person zur Wahl, so kann dadurch 
gewählt werden, dass der Wahlvorschlag in einer jeden Zweifel 
ausschließenden Weise gekennzeichnet oder eine nicht zur Wahl 
vorgeschlagene wählbare Person in eindeutig bezeichnender 
Weise handschriftlich auf dem Stimmzettel eingetragen wird. 
Liegt kein Wahlvorschlag vor, so kann auch ein nicht zur Wahl 
vorgeschlagener wählbarer Feuerwehrdienstleistender durch 
handschriftliche Eintragung seines Namens gewählt werden.

 Der Wahlberechtigte hat den ausgefüllten Stimmzettel zusam-
menzufalten und dem Wahlleiter oder dem von diesem bestimm-
ten Beisitzer zu übergeben. Der Wahlausschuss prüft die Stimm-
berechtigung des Abstimmenden. Bei Bedarf hat die Gemeinde 
hierzu vor der Wahl eine Wählerliste anzulegen. Wird die Stimmbe-
rechtigung anerkannt, so ist der Stimmzettel in einen Behälter zu 
legen. Der Wahlausschuss prüft vor Beginn des Wahlgangs, ob der 
Behälter leer ist. Wird der Stimmberechtigung eines Anwesenden 
widersprochen, entscheidet der Wahlausschuss.

6.5 Der Wahlausschuss prüft nach Abschluss der Wahl den Inhalt 
der Stimmzettel, zählt sie aus und stellt das Wahlergebnis fest. 
Gewählt ist, wer mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen 
Stimmen erhält. Neinstimmen und Stimmzettel, die überhaupt 
nicht gekennzeichnet wurden oder auf denen nur Streichungen 
vorgenommen wurden, sind ungültig. Ist mindestens die Hälfte 
der abgegebenen Stimmen ungültig, ist die Wahl zu wiederholen. 
Ist die Mehrheit der abgegebenen Stimmen gültig und erhält kein 
Bewerber die Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen, so 
findet eine Stichwahl unter den beiden Bewerbern mit der höch-
sten Stimmenzahl statt.

 Wenn mehr als zwei Personen die höchste Stimmenzahl erhalten 
haben, ist die Wahl zu wiederholen. Wenn mehr als eine Person 
die zweithöchste Stimmenzahl erhalten haben, entscheidet das 
Los, wer in die Stichwahl kommt. Neinstimmen und Stimmzettel, 
die überhaupt nicht gekennzeichnet wurden oder auf denen nur 
Streichungen vorgenommen wurden, sind ungültig.

 Bei der Stichwahl ist die Person gewählt, die von den abgege-
benen gültigen Stimmen die höchste Stimmenzahl erhält. Bei 
gleicher Stimmenzahl entscheidet das Los, das die Wahlleitung 
sofort nach Feststellung des Ergebnisses der Stichwahl in der 
Wahlversammlung ziehen lässt.

7. Wahlannahme:
 Nach der Wahl befragt der Wahlleiter den Gewählten, ob er die 

Wahl annimmt. Abwesende Bewerberinnen und Bewerber können 
die Annahme der Wahl auch im Vorfeld schriftlich erklären. Lehnt 
die/der Gewählte ab, ist die Wahl zu wiederholen. Die Wieder-
holung der Wahl kann unmittelbar im Anschluss an den ersten 
Wahldurchgang in derselben Dienstversammlung erfolgen.

8. Niederschrift: 
 Der Wahlleiter lässt über die Wahl, die Feststellung des Wahlergeb-

nisses und die Wahlannahme eine Niederschrift fertigen, die er 
und die Beisitzer unterzeichnen.

Schonungen, den 08.01.2024
Stefan Rottmann, 1. Bürgermeister

Amtliche Nachrichten                       

Hinweise zur Niederschlagswassergebühr 2024

Die Gemeinde Schonungen erhebt aufgrund Art. 8 des Kommu-
nalabgabengesetzes (KAG) in Verbindung mit der gemeindlichen 
Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung vom 02.12.2021 
(GebSatzgEWS) eine Niederschlagswassergebühr. Entsprechende 
Gebührenbescheide hierfür wurden nach Eintritt der Gebührenpflicht 
allen Gebührenpflichtigen zugestellt. Bei der Niederschlagswasserge-
bühr handelt es sich um eine Jahresgebühr, Veranlagungszeitraum ist 
das Kalenderjahr.
In den Gebührenbescheiden ist gemäß § 6 GebSatzgEWS i.V.m. Art. 12 
KAG folgendes festgelegt:
 „Bis zur Erstellung eines neuen Bescheides hat dieser Bescheid auch 
für die folgenden Kalenderjahre Gültigkeit. Das bedeutet, dass die 
festgesetzte Jahres-Niederschlagswassergebühr in den nachfol-
genden Veranlagungszeiträumen (Kalenderjahren) ohne weiteren Ge-
bührenbescheid zur Zahlung fällig wird, soweit sich an den Gebühren 
bestimmenden Faktoren oder an den Grundstücksverhältnissen nichts 
ändert. Die Niederschlagswassergebühr ist jährlich am 15.02., 15.05., 
15.08 und 15.11. in Höhe von jeweils einem viertel der festgesetzten 
Jahresgebühr zur Zahlung fällig. Liegt die Jahresgebühr unter 25.00 
Euro, ist sie jährlich am 15.05. in einem Betrag zur Zahlung fällig. Einen 
neuen Bescheid erhalten Sie nur dann, wenn sich grundlegende Ände-
rungen ergeben.“
Die Zahlungspflichtigen werden gebeten, soweit sie Bar- bzw. Selbst-
zahler sind, die Fälligkeitstermine einzuhalten. Bei Vorliegen einer 
Bankeinzugsermächtigung werden die fälligen Beträge fristgerecht 
durch die Gemeindekasse abgebucht.
Beachten Sie bitte, dass es sich bei dieser Bekanntmachung lediglich 
um einen allgemeinen Hinweis zur Zahlungsabwicklung handelt, nicht 
jedoch um einen rechtsbehelfsfähigen Verwaltungsakt in Form einer 
Allgemeinverfügung.
Seit Erhebung oder Fortschreibung der Flächen zur Einführung der 
getrennten Niederschlagswassergebühr ist es in der Gemeinde durch 
verschiedene Bau- und Sanierungsmaßnahmen auf den Privat- oder 
Gewerbegrundstücken evtl. zu Änderungen bezüglich der an das Ka-
nalnetz angeschlossenen Flächen gekommen. Sofern für Baumaßnah-
men ein Bauantrag gestellt wurde, können die Bauherren angeschrie-
ben und die Flächen seitens der Gemeindeverwaltung entsprechend 
korrigiert und angepasst werden. Es gibt aber auch Maßnahmen 
zur Flächenver- oder –entsiegelung, für die kein Bauantrag gestellt 
werden muss oder über die die Gemeindeverwaltung förmlich keine 
Informationen erhält. Hierunter fallen z. B. die Befestigung von Wegen, 
Hofeinfahrten, Terrassenflächen etc. Die Gemeinde bittet die Grund-
stückseigentümer, im Zuge des Selbstauskunftsverfahrens Flächen 
mitzuteilen, die zu einer Änderung der bereits berücksichtigten 
abflusswirksamen Flächen (d. H. Flächen, die in das gemeindliche 
Kanalnetz einleiten) führen. 
In diesem Zusammenhang ergeht der Hinweis, dass die Gebühren-
schuldner nach § 9 GebSatzgEWS verpflichtet sind, der Gemeinde für 
die Höhe der Abgabe maßgebliche Veränderungen unverzüglich zu 
melden und über den Umfang dieser Veränderungen, auf Verlangen 
auch unter Vorlage entsprechender Unterlagen, Auskunft zu erteilen. 
Einen Eigentumswechsel und den Zeitpunkt der Änderungen hat der 
bisherige Gebührenschuldner der Gemeinde umgehend, spätestens 
jedoch zwei Wochen nach Eintritt der Rechtsänderung im Grundbuch 
schriftlich oder zur Niederschrift anzuzeigen und nachzuweisen
Für Fragen zu diesem Thema steht Ihnen gerne die gemeindliche 
Abgabenverwaltung (Frau Schuler Tel.: 09721/75 70-215) oder e-mail: 
gemeinde@schonungen.de zur Verfügung.

Fälligkeitstermine für Abgaben im Februar 2024 

Abgabepflichtige Bürger/innen, die der Gemeinde (noch) keine Ein-
zugsermächtigung erteilt haben (sog. „Barzahler“), bitten wir folgende 
Zahlungstermine zu beachten:
15.02.2024 1. Rate der Niederschlagwassergebühr
15.02.2024 1. Rate der Grundsteuer  A  und  B  sowie der
15.02.2024 Gewerbesteuer
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Wir bitten alle Barzahler um 
rechtzeitige Überweisung.
Wenn Sie künftig am Abbu-
chungsverfahren teilnehmen 
wollen, benötigen wir eine 
schriftliche Abbuchungser-
mächtigung von Ihnen. Die 
Gemeindekasse bucht dann die 
fälligen Beträge rechtzeitig zum 
Fälligkeitstermin ab. Sie erspa-
ren sich damit evtl. Mahnge-
bühren und Säumniszuschläge, 
die bei verspäteten Zahlungen 
der Steuern oder Abgaben laut 
Gesetz zu erheben sind.
Den entsprechenden Vordruck 
für die Abbuchungsermächti-
gung (SEPA Lastschriftmandat) 
finden sie auf unserer Home-
page. Gerne können wir Ihnen 
diesen auch zusenden. Rufen 
Sie uns einfach an!
Für weitere Fragen, auch zu 
den Vorteilen des Abbuchungs-
verfahrens, steht Ihnen gerne 
unsere Gemeindekasse (Frau A. 
Stock Tel.: 09721/7570-221, Frau 
G. Schuler Tel.: 09721/7570-220) 
oder Steuerverwaltung (Frau S. 
Schuler Tel.: 09721/7570-215, 
Frau L. Schmitt Tel.: 09721/7570-
214) zur Verfügung.

   
 
Baustellen
im Gemeindegebiet

Baustellen, die sich auf den Stra-
ßenverkehr auswirken können, 
müssen besonders gesichert 
werden. Die für die Baustelle 
verantwortlichen Bauunter-
nehmer müssen sich hierzu 
frühzeitig vor dem Beginn der 
Arbeiten an die Straßenver-
kehrsbehörde wenden. Den 
Antrag zur verkehrsrechtlichen 
Anordnung finden Sie auf un-
serer Homepage. Bitte beachten 
Sie, dass der Antrag mind. 2 
Wochen vor Baubeginn im Ordnungsamt der Gemeinde Schonungen 
einzureichen ist. 
Die Sicherungsmaßnahmen dienen dem Schutz der Verkehrsteilneh-
mer (Verkehrsbereich) und der Arbeitskräfte sowie der Geräte und 
Maschinen in der Arbeitsstelle (Arbeitsbereich). Die Beschilderung zur 
Sicherung solcher Baustellen wird regelmäßig von den Straßenver-
kehrsbehörden angeordnet.

Aktuelle Baustellen im Gemeindegebiet 
Ortsbezeichnung Zeitraum 
  Grund/Anlass 
  Beeinträchtigung
Schonungen 07.06.2022-30.06.2024
An der Tann Neubau der Grundschule 
  Teilweise Beeinträchtigung der Fahrbahn

Mainberg 10.07.-29.03.2024
Friedrich-Weck-Str. Erneuerung der Wasserleitung
Hüttenbachweg Verkehrssicherung der Fahrbahn

Abersfeld  17.07. –31.03.2024
Rednershof Erneuerung der Brücke 
  Vollständige Sperrung für Fahrbahn

Schonungen 26.10.-31.07.2024
Tiefer Graben 8 Errichtung einer Kabelbrücke 
  Verkehrssicherung

Mainberg 20.11. –16.02.2024
Grundstraße 8 Arbeiten am Gebäude 
  Halbseitige Sperrung der Fahrbahn

Schonungen 04.12.-29.02.2024
Weizenweg 87a Arbeiten am Gebäude 
  Vollständige Sperrung der Parkbucht

Schonungen 09.01.-31.01.2024
Kreuzbergring 32 Aufstellung eines Containers 
  Teilweise Sperrung der Fahrbahn

Für Rückfragen zu den verkehrsrechtlichen Anordnungen steht Ihnen 
das Ordnungsamt der Gemeinde Schonungen gerne zur Verfügung. 
Sie erreichen uns unter der Telefonnummer 09721/7570-120 oder per 
E-Mail unter ordnungsamt@schonungen.de 
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Fundsachen

Im Rathaus der Gemeinde Schonungen (Bürgerbüro, Zimmer 1, Markt-
platz 1) sind folgende Gegenstände abgegeben worden:
• Schlüssel, Schonungen 
• Schlüsselbund, Schonungen
• Smartphone, Schonungen
• Halskette, Schonungen

Gerne können Sie auch telefonisch unter der 09721/ 75 70-125 oder 
-126 nachfragen. Auf unserer Homepage bzw. unter www.scho-
nungen.de/fundsachen/ finden Sie ebenfalls immer die aktuelle Liste 
der Fundsachen.

Verkehrsstatistik; 
Geschwindigkeitsmessungen in der Gemeinde Schonungen 

Die Überwachung des fließenden Verkehrs erfolgt in der Gemeinde 
Schonungen durch den Zweckverband kommunale Verkehrsüber-
wachung Südostbayern. Die Auswertung der Geschwindigkeitsmes-
sungen im Zeitraum November 2023 ergab folgende Ergebnisse:

Messstelle Schonungen, St2447, Hauptstraße / Bereich Hs.-Nr. 
75-85
Zulässige Geschwindigkeit:  50 km/h
Messzeitpunkt:   Donnerstag, 02.11.2023, 5:50 – 10:50 Uhr
Anzahl Fahrzeuge:   1400
Verstöße:   1
Überschreitung:  1 innerhalb, 11-15 km/h 
   über zul. Geschwindigkeit
    
Messstelle Schonungen, Forster Weg / Bereich Hs.-Nr. 4
Zulässige Geschwindigkeit: 30 km/h
Messzeitpunkt:  Mittwoch, 08.11.2023, 13:15 – 15:30 Uhr
Anzahl der Fahrzeuge: 214
Verstöße:   5
Überschreitung:  4 innerhalb, 11-15 km/h 
   über zul. Geschwindigkeit
   1 innerhalb, 31-40 km/h 
   über zul. Geschwindigkeit

Messstelle Forst, SW 23, Mainstraße / Bereich ggü. Hs.-Nr. 7
Zulässige Geschwindigkeit: 50 km/h
Messzeitpunkt:  Mittwoch, 08.11.2023, 15:57 – 18:15 Uhr
Anzahl der Fahrzeuge: 42
Verstöße:   3
Überschreitung:  1 innerhalb bis 10 km/h 
   über zul. Geschwindigkeit
   1 innerhalb, 11-15 km/h 
   über zul. Geschwindigkeit
   1 innerhalb, 16-20 km/h 
   über zul. Geschwindigkeit

Messstelle Reichmannshausen, SW 4, Herrenseestraße / Bereich 
Einm. Alter Mühlweg
Zulässige Geschwindigkeit: 50 km/h
Messzeitpunkt:  Mittwoch, 22.11.2023, 5:47 – 8:00 Uhr
Anzahl der Fahrzeuge: 101
Verstöße:   9
Überschreitung:  6 innerhalb bis 10 km/h 
   über zul. Geschwindigkeit
   2 innerhalb, 11-15 km/h 
   über zul. Geschwindigkeit
   1 innerhalb, 16-20 km/h 
   über zul. Geschwindigkeit

Messzeitpunkt:  Dienstag, 28.11.2023, 5:43 – 10:43 Uhr
Anzahl der Fahrzeuge: 366
Verstöße:   5
Überschreitung:  5 innerhalb bis 10 km/h 
   über zul. Geschwindigkeit

Messstelle Reichmannshausen, SW 57, Humprechtshäuser Str. / 
Bereich Hs.-Nr. 5
Zulässige Geschwindigkeit: 30 km/h
Messzeitpunkt:  Mittwoch, 22.11.2023, 8:19 – 10:47 Uhr
Anzahl der Fahrzeuge: 43
Verstöße:   12
Überschreitung:  8 innerhalb bis 10 km/h 
   über zul. Geschwindigkeit
   2 innerhalb, 11-15 km/h 
   über zul. Geschwindigkeit
   2 innerhalb, 16-20 km/h 
   über zul. Geschwindigkeit
 

Freiwillige Feuerwehren               

Feuerwehr Waldsachsen 

Wissenstest
Im Spätherbst steht bei der Jugendfeuerwehr traditionell der Wis-
senstest an. Auch dieses Jahr haben alle Jugendlichen mit Erfolg die 
Prüfung abgelegt. 

Auf dem Foto sind die 12 Prüfungsteilnehmer: 
Noah Barthel, Luis Pfeuffer, Philipp Müller, Jason Blank, Stella Barthel, 
Lilly Hartmann, Martin Bedenk, Verena Derleth, Leonie Schmitt, David 
Barthel, Oliver Marz, Linus Müller, Kreisbrantmeister Thomas Eberl, 1. 
Kommandant Peter Barthel, Jugenwart Dominik Aumüller und Jugen-
wartin Christine Szczecina. 

    Foto: Adam Szczecina
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Müllinfo                                                         

Öffnungszeiten der Deponie 2024

Januar  13.01.
Februar  17.02,, 24.02.
März  09.03., 16.03, 23.03.
April  06.04.
Mai  18.05.
Juni   15.06.
Juli  13.07.
August  10.08.
September 07.09.
Oktober  12.10., 19.10.,26.10.
November  09.11., 16.11.,23.11.
Dezember 14.12.
Januar 2025   11.01.2025

Jeweils von 13.00 – 15.00 Uhr

Es wird hierbei kein Laub/Rasenschnitt angenommen, sondern 
nur holzige Gartenabfälle mit einem max. Durchmesser von 15 cm 
(Baum- und Strauchdurchschnitt). Ebenso dürfen keine Wurzelstöcke 
angeliefert werden.
Den Anweisungen des Deponiewärters ist Folge zu leisten!

Rottmann    Gemeinde
1. Bürgermeister   Schonungen

Kinder und Jugend                              

am 03.02.2024 von 13:30 bIs 15:30 Uhr
Kath. Pfarrheim Schonungen, Hauptstr. 51

Frühlings- und Sommerbekleidung (bis Gr. 176),
Babyausstattung, Schuhe, Spielsachen, Kinderwägen u. -sitze, 

Sportartikel, uvm. 

Zur Stärkung bieten wir Getränke
sowie eine große Kaff ee- und Kuchenbar an 

- gerne auch zum Mitnehmen.

Die Listen fi nden Sie nun hier
zum Herunterladen:

http://tinyurl.com/24na5hw9

Schulecke                                                     

Bayernkolleg Schweinfurt 

Abi nachholen als junger Erwachsener
Ihr Job ist nicht mehr der richtige für Sie oder Sie möchten in einem 
Beruf arbeiten, der ein Studium erfordert? Dann könnte das Bayernkol-
leg die Lösung sein:
Am Bayernkolleg Schweinfurt, einem staatlichen Gymnasium des 
zweiten Bildungswegs, können Sie nach einer Berufstätigkeit Ihr 
Abitur nachholen. Wir unterrichten in kleinen Klassen und bieten viel 
individuelle Betreuung an, es erfolgt keine Einteilung in Zweige. Mit 
dem Abi können Sie dann an allen Universitäten und Hochschulen 
alle Fächer studieren, ganz genauso wie jeder Abiturient von einem 
„normalen“ Gymnasium. Als staatliche Schule ist der Schulbesuch 
kostenlos; und in den meisten Fällen bekommen Sie sogar monatlich 
durch das BAföG finanzielle Unterstützung, die nicht zurückbezahlt 
werden muss.
Für Schüler:innen, deren Muttersprache nicht Deutsch ist, bieten wir 
besondere Klassen an. Des Weiteren können junge Geflüchtete aus 
der Ukraine an unserer Schule Orientierungsklassen besuchen. Wenn 
wir Ihr Interesse geweckt haben, dann schauen Sie doch mal bei uns 
vorbei und informieren sich; entweder auf unserer Homepage www.
bayernkolleg-sw.de, bei Instagram @bayernkolleg.schweinfurt oder 
vor Ort während unseres Infotages am Freitag, den 2. Februar 2024, 
mit Informationsveranstaltungen und individuellen Beratungsgesprä-
chen. Beginn um 18:00 Uhr 
Bayernkolleg Schweinfurt
Florian-Geyer-Str. 13, 97421 Schweinfurt
Tel.: 09721/475930
Mail: office@bayernkolleg-sw.de

Kulturnotizen                                           

Kulturelle und informative Veranstaltungen 2024 
Schonungen

Vorbemerkung: Die folgende Übersicht enthält Veranstaltungen 
der Kulturbühne Alte Kirche Schonungen, der kath. Pfarrgemeinde 
St. Georg Schonungen und weiterer Verbände und Gruppen. Zu den 
jeweiligen Veranstaltungen ergehen gesonderte Einladungen.
 
• Dienstag, 20.2.24, 18.00 h, Museum Georg Schäfer Schweinfurt:
 Führung durch die Ausstellung „Idyllen in Franken, Thüringen und 

Sachsen“ mit Dr. Patrick Melber

• Mittwoch, 28.2.24, 16.00 h, kath. Pfarrheim Schonungen:
 Vortrag „Enkeltrick u.a.“ durch die Kriminalpolizeiliche Beratungs-

stelle Schweinfurt

• Freitag, 22.3.24, 19.00 h, kath. Pfarrheim Schonungen:
 Autorenlesung „Die Seele ist ein leeres Fass“ von und mit Joachim 

Engel (Schweinfurter Krimiautor und ehemaliger Polizeibeamter)

• Sonntag, 21.4.24, 17.00 h, Alte Kirche Schonungen:
 Comedy-Abend „Ein Nasshorn und ein Trockenhorn“ als „Heinz 

Erhardt Parodie“ mit Christoph Ackermann

• Donnerstag, 2.5.24, 19.00 h, kath. Pfarrheim Schonungen:
 Videovortrag „Jordanien“ mit Claudia Roßkopf und Prof. Dr. Ralf 

Roßkopf

• Sonntag, 26.5.24, 17.00 h, Alte Kirche Schonungen:
 Historisch-theologischer Vortrag „Liborius Wagner und die Ökume-

ne“ mit Diakon Dr. Michael Wahler 

• Sonntag, 7.7.24, 17.00 h, Alte Kirche Schonungen:
 Bunter Nachmittag mit verschiedenen Künstlern und einem Star-

gast
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• Sonntag, 28.7.24, 17.00 h, Alte Kirche Schonungen:
 Liederabend mit Stefanie Schwab

• Sonntag, 6.10.24, 17.00 h, kath. Pfarrkirche St. Georg Schonungen:
 Konzert mit dem Trio „Musica Beata“

• Sonntag, 20.10.24, 17.00 h, Alte Kirche Schonungen:
 Konzert „Harfe und Musical“

• Mittwoch, 20.11.24, kath. Pfarrheim Schonungen:
 Juristischer Vortrag „Erbrecht“ mit Notarvertreter Dr. Michael Wahl-

er

• Sonntag, 24.11.24, 17.00 h, Alte Kirche Schonungen:
 Adventlicher Nachmittag  

Nachrichten aus dem Landkreis

Innenentwicklung: Im Landkreis Schweinfurt sollen 
altersgerechte, attraktive Wohnkonzepte entstehen 

Landkreis und Gemeinden wollen innovative Wohnkonzepte 
entwickeln – Kooperation mit Hochschule Coburg gestartet 
Schweinfurt. Um Baugebiete der Nachkriegszeit im Landkreis 
Schweinfurt langfristig zukunftsfähig und für nachkommende 
Generationen attraktiv zu machen, hat das Regionalmanagement 
am Landratsamt das Modellprojekt „Wohnraum neu interpretieren“ 
gestartet. In Zusammenarbeit mit den Landkreisgemeinden wollen 
die Projektbeteiligten den aktuellen Bestand mithilfe von altersge-
rechten, innovativen Wohnkonzepten weiterentwickeln. Dabei spielt 
insbesondere eine nachhaltige Flächennutzung eine wichtige Rolle, 
denn der Landkreis Schweinfurt sieht die Sanierung, Um- und Wieder-
nutzung von Gebäuden als Chance und berücksichtigt dabei auch die 
demografische Entwicklung. „Innenentwicklung in unseren Dörfern 
ist und bleibt ein wichtiger Baustein, um Ortskerne und bestehende 
Wohngebiete attraktiv und zukunftsfähig zu gestalten. Der Landkreis 
Schweinfurt, die ILE-Regionen und die Gemeinden des Landkreises 
engagieren sich hierfür seit vielen Jahren mit großem Erfolg. Diese Er-
folgsgeschichte wollen wir fortschreiben“, sagt Landrat Florian Töpper. 
Das Projekt „Wohnraum neu interpretieren“ befindet sich nun in der 
zweiten Phase. Hierfür kooperiert der Landkreis Schweinfurt mit der 
Hochschule Coburg. Studentinnen und Studenten des Studiengangs 
Architektur entwickeln derzeit für die Modellgebiete Grettstadt, Ober-
schwarzach (Ortsteil Wiebelsberg), Stadtlauringen und Üchtelhausen 
jeweils einen konkreten Umsetzungsvorschlag für ein Wohnprojekt, 
das auf die jeweiligen demografischen Entwicklungen vor Ort abge-
stimmt ist. Die Ergebnisse werden die Studierenden, die von Professor 
Mario Tvrtković und Professorin Anja Ohliger unterstützt werden, im 
Juli 2024 den Gemeinden präsentieren. In der ersten Projektphase 
hatte das Schweinfurter Architektur- und Ingenieurbüro Perleth unter 
Einbezug der zwei ausgewählten Gemeinden Stadtlauringen und 
Grettstadt untersucht, welchen Herausforderungen sich die Gemein-
den mit Blick auf die Weiterentwicklung der Siedlungsgebiete stellen 
müssen und wie sich der IST-Zustand darstellt. Viele der analysierten 

Gebäude sind Ein- oder Zweifamilienhäuser, die nicht barrierefrei 
geplant wurden und energetisch auf einem veralteten Stand sind. Das 
Ingenieurbüro hat für die untersuchten Gemeinden Lösungsansätze 
erarbeitet und im November dieses Jahres vor den Projektbeteiligten 
präsentiert. Die erste Phase des Projekts war damit abgeschlossen. 
Ziel ist es, im weiteren Projektverlauf einen Handlungsleitfaden zu er-
stellen, der zu Beginn des nächsten Jahres allen Landkreisgemeinden 
als praktisches Instrument zur Verfügung stehen soll. Das Interesse an 
dem Modellprojekt ist groß. So waren etwa bei der Präsentation der 
Ergebnisse des Architektur- und Ingenieurbüros Perleth neben den 
Projektbeteiligten mehrere Kreistagsmitglieder, Bürgermeisterinnen 
und Bürgermeister, Vertreterinnen und Vertreter der Regierung von 
Unterfranken sowie des Amts für ländliche Entwicklung zu Gast. 
Moderiert und begleitet wurde die Veranstaltung von Regionalmana-
ger David Wald und stellvertretender Landrätin Bettina Bärmann. Im 
Anschluss an die allgemeine Diskussion und den Austausch mit den 
Studierenden der Hochschule Coburg wurden die gesammelten Ideen 
und Vorschläge in einem individuellen Austausch mit den Modellge-
meinden nochmals konkretisiert. 

Hinten, von links: Prof. Anja Ohliger (Hochschule Coburg), Bürger-
meister Johannes Grebner (Üchtelhausen), Regionalmanager David 
Wald, Prof. Mario Tvrtković (Hochschule Coburg); vorne, von links: 
stellvertretende Landrätin Bettina Bärmann, Bürgermeister Friedel 
Heckenlauer (Markt Stadtlauringen), Leonie Kuhn (Architektur- und 
Ingenieurbüro Perleth), Bürgermeister Manfred Schötz (Markt Ober-
schwarzach), Christiane Wichmann (Architektur- und Ingenieurbüro 
Perleth) und Bürgermeister Jens Machnow (Grettstadt) 

Ausstellung zu Fairtrade und Klimaschutz 
im Landratsamt Schweinfurt 

Ausstellung bis Ende Januar widmet sich der Frage: Wie kann ich 
beim Kauf von Fairtrade-Produkten den Klimaschutz stärken? 
Seit 2017 trägt der Landkreis Schweinfurt den offiziellen Titel „Fairtra-
de „Landkreis“. Eine aktuelle Ausstellung im Landratsamt widmet sich 
nun bis Ende Januar den Themen Fairtrade und Klimaschutz. Im Zen-
trum steht die Frage: Wie kann ich beim Kauf von FairtradeProdukten 
den Klimaschutz stärken? Info-Material zum Mitnehmen runden die 
Ausstellung im Foyer ab. „Als Fairtrade-Landkreis machen wir regelmä-

Projektbeteiligte der Hochschule Coburg waren 
zu Gast in Schweinfurt, sie erarbeiten nun für 
die vier Modellkommunen Umsetzungsvor-
schläge für Wohnprojekte in Baugebieten der 
Nachkriegszeit. Über die Kooperation freuen 
sich (vorne, von rechts): Bürgermeister Manfred 
Schötz, stellvertretende Landrätin Bettina 
Bärmann, Bürgermeister Friedel Heckenlauer, 
Bürgermeister Jens Machnow, Bürgermeister 
Johannes Grebner (links) sowie Prof. Anja 
Ohliger (hinten links), Prof. Mario Tvrtković 
(hinten, Dritter von rechts) und David Wald 
(links daneben). 
Fotos: Andreas Lösch/Landratsamt Schweinfurt
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ßig auf die Themen „fairer Handel" und „Klimaschutz“ aufmerksam. So 
nutzen wir in der Verwaltung zum Beispiel fair gehandelte Produkte, 
wie Kaffee, Tee, Zucker oder Saft, bei Sitzungen, Landkreisveranstal-
tungen oder Empfängen. Die aktuelle Ausstellung in unserem Haus 
trägt zusätzlich dazu bei, diese wichtigen Themen ins Bewusstsein 
zu rücken“, sagte Landrat Florian Töpper bei der Eröffnung im Foyer 
des Landratsamts. Fairtrade ist eng mit Umwelt- und Klimathemen 
verknüpft, da die Lebensgrundlage der Menschen in den jeweiligen 
Anbauländern stark von den natürlichen Ressourcen abhängig ist. 
Einer der Grundsätze des fairen Handels ist daher der Schutz der 
Umwelt. Das Engagement von Fairtrade im Umwelt- und Klimaschutz 
wird beständig weiterentwickelt und ausgebaut und ermöglicht so 
die Unterstützung der Kleinproduzenten vor Ort, zum Beispiel durch 
Schulungen zum Thema Klimawandel. 

Ausblick für das neue Jahr: Multivisionsshow „Gesund und fair 
würzen!“ am 18. Januar 
Im Januar organisiert der Landkreis Schweinfurt zusätzlich eine Mul-
tivisionsshow im Landratsamt zum Thema „Gesund und fair würzen!“ 
Am Donnerstag, 18. Januar 2024, um 17.30 Uhr, erzählen Dr. Jutta 
Ulmer und Dr. Michael Wolfsteiner mit beeindruckenden Bildern vom 
Anbau und der Verarbeitung von Gewürzen und gehen dabei auf die 
Verwendungsmöglichkeiten in der Küche sowie ihre Heilkräfte ein. 

Zur Information 
Die Fotografen und Journalisten Dr. Jutta Ulmer und Dr. Michael Wolf-
steiner mit dem Schwerpunkt Fairer Handel sind Mitglieder der World 
Fair Trade Organization (WFTO). Bekanntheit haben sie mit ihren 
beeindruckenden Multivisionsshows erlangt, in denen sie den fairen 
Handel mit ihren ganz PRESSEMITTEILUNG Seite 2 von 2 persönlichen 
Reiseerlebnissen kombinieren. Sie zeigen ihre Fotos auf Großleinwand. 
Durch die Abstimmung von Bildern, Live-Kommentaren und Musik 
entsteht ein besonderes Erlebnis für Zuschauerinnen und Zuschauer. 
Anmeldung ab sofort möglich unter: www.landkreis-schweinfurt.de/
fairtrade 

Im Bild von links: Johanna Graf (Regionalmanagerin am Land-
ratsamt Schweinfurt) und Landrat Florian Töpper im Foyer des 
Landratsamt Schweinfurt. Dort ist die Ausstellung „Fairtrade 
und Klimaschutz“ bis Ende Januar während der Öffnungszeiten 
des Landratsamts zu sehen. Foto: Melina Bosbach/Landratsamt 
Schweinfurt

Aktivsenioren: Sprechstunden für Gründerinnen und 
Gründer aus Stadt und Landkreis Schweinfurt

Die Aktivsenioren unterstützen beim Start in die 
Selbstständigkeit
Mit ihrer Beratung zur Existenzgründung helfen die Aktivsenioren 
dabei, einen Business- und Geschäftsplan Stück für Stück aufzubauen. 
Von der Erfahrung der Aktivsenioren profitieren Gründerinnen und 
Gründer in doppelter Hinsicht: Zum einen haben diese schon viele 
Businesspläne mit erarbeitet. Zum anderen stellen die Aktivsenioren 
Berater zur Seite, die dank ihrer langjährigen Geschäfts- oder Bran-
chenerfahrung die wichtigen und kritischen Stellen in einem Ge-
schäftsplan identifizieren, hinterfragen und somit absichern können. 
Weitere Informationen zum Beratungsangebot finden Interessierte 
unter www.aktivsenioren.de. Die nächste kostenfreie Sprechstunde 
der Aktivsenioren findet am Dienstag, 30. Januar 2024, von 9 bis 

12 Uhr, im Landratsamt Schweinfurt, Raum 101 (1. Stock) statt. 
Die Sprechstunden der Aktivsenioren werden gemeinsam von Stadt 
und Landkreis Schweinfurt organisiert. Für die Sprechstunden ist eine 
Anmeldung auf der Homepage des Landratsamtes oder eine Termin-
vereinbarung bei der Wirtschaftsförderung im Landratsamt erforder-
lich unter Telefon 09721/55-380 oder per E-Mail an wirtschaft@lrasw.
de. Interessierte Personen aus der Stadt können sich bei Rückfragen 
zu dem Angebot auch gerne an das Amt für Wirtschaftsförderung 
und Stadtmarketing der Stadt Schweinfurt wenden: Larissa Seelmann, 
Wirtschaftsförderung, telefonisch unter 09721 51-6073, per E-Mail an 
wirtschaftsfoerderung@schweinfurt.de  

Übersicht der Termine der Aktivsenioren für das Jahr 2024: 
Jeweils dienstags von 9 bis 12 Uhr im Raum 101 im Landratsamt 
Schweinfurt am 27. Februar, 26. März, 30. April, 28. Mai, 25. Juni, 
30. Juli, 27. August, 24. September, 29. Oktober, 26. November, 
17. Dezember.

Anträge auf Vereinspauschale können ab sofort 
eingereicht werden

Antragsfrist endet am 1. März 2024
Das Landratsamt Schweinfurt weist darauf hin, dass die Sport- und 
Schützenvereine aus dem Landkreis Schweinfurt ab sofort die Anträge 
auf Vereinspauschale einreichen können.  Der Stichtag zur Beantra-
gung der Vereinspauschale 2024 ist der 01. März 2024. Der Antrag 
mit allen erforderlichen Unterlagen muss also spätestens am 01. März 
2024 beim Landratsamt Schweinfurt oder bei der Deutschen Post bzw. 
einem lizensierten Postdienstleister (dokumentiert durch den Post-
stempel bzw. Einlieferungsbeleg) eingegangen sein. Die Antragsunter-
lagen können auf der Internetseite des Landratsamtes Schweinfurt un-
ter www.landkreis-schweinfurt.de/vereinspauschale heruntergeladen 
oder unter der Telefonnummer 09721/55-832 angefordert werden.

Landkreis Schweinfurt fördert das Projekt
 „Passion 2024“ mit 30.000 Euro 

Kulturausschuss würdigt mit seinem einstimmigen Beschluss vor 
allem das ehrenamtliche Engagement der Beteiligten 
Der Ausschuss für Bildung und Kultur hat einstimmig beschlossen, 
das Projekt „Passion 2024 - eine Geschichte - ein Dorf - eine Leiden-
schaft“ des Vereins „Fränkische Passionsspiele Sömmersdorf“ mit einer 
freiwilligen Sonderzuwendung in Höhe von 30.000 Euro zu fördern. 
Damit würdigt der Landkreis Schweinfurt vor allem das ehrenamt-
liche Engagement des Vereins für das Passionsspiel als überregional 
bedeutsames Kulturereignis, das in Sömmersdorf seit nunmehr 90 
Jahren Bestandteil der Dorfkultur ist. Die Freilichtbühne Sömmersdorf 
ist nach dem Umbau des Bühnenhauses in den Jahren 2012/2013 
sowie der Überdachung des Zuschauerraumes 2017/2018 mit knapp 
2000 Zuschauerplätzen eine der größten und modernsten Bühnen 
im süddeutschen Raum. Für das Jahr 2024 sind 18 Aufführungen des 
Projekts „Passion 2024“ in der Zeit von 23. Juni bis 18. August 2024 
geplant. Insgesamt werden rund 30.000 Besucherinnen und Besucher 
erwartet. Dabei sind pro Veranstaltung mindestens 500 Einwohne-
rinnen und Einwohner direkt oder indirekt (als Schauspielerin und 
Schauspieler oder als Helferin und Helfer) involviert. 

Überregional bedeutsamer Kulturträger 
Der Landkreis Schweinfurt als größter Geldgeber in der kommunalen 
Familie hat - wie andere öffentliche Mittelgeber auch - in den zurück-
liegenden Jahren seit 2013 die Umbaumaßnahmen an der Spielstätte 
des Vereins „Fränkische Passionsspiele Sömmersdorf“ mehrfach finan-
ziell unterstützt, um dem zentralen Stellenwert und der Bedeutung 
des Vereins als überregional bedeutsamer Kulturträger im Landkreis 
Rechnung zu tragen. Landrat Florian Töpper unterstreicht die Bedeu-
tung der Passionsspiele nicht nur für die Dorfgemeinschaft Sömmers-
dorf, sondern für den gesamten Kulturraum Landkreis Schweinfurt. 
„Unsere Förderung soll dazu beitragen, die überregionale Strahlkraft 
der PRESSEMITTEILUNG Seite 2 von 2 Passionsspiele zu erhalten und 
zu stärken, und damit auch die herausragende Leistung aller Betei-
ligten sowie die Sonderstellung der Passionsspiele Sömmersdorf als 
Leuchtturmprojekt zu würdigen“, sagt der Landrat. 



10  Schonungen

Elisabeth Seemann ist seit Jahrzenten eine treibende Kraft im Verein 
„Fränkische Passionsspiele Sömmersdorf“. Unter anderem für ihr 
Engagement im Bereich der Kulturförderung in ihrem Heimatdorf 
wurde Seemann 2022 von Landrat Florian Töpper mit der Ehrenur-
kunde des Landkreises Schweinfurt ausgezeichnet.

Die Jugendsozialarbeit an Schulen – 
ein etabliertes Hilfsangebot im Landkreis 

Schweinfurt Vor über 10 Jahren startete die Jugendsozialarbeit an 
Schulen im Landkreis, heute ist sie aus dem Schulalltag kaum mehr 
wegzudenken. Die Schule ist der Ort, an dem Kinder und Jugendliche 
ihren Alltag verbringen, sich entwickeln und Freude sowie Herausfor-
derungen erleben. Somit ist es der richtige Ort, um eine Anlaufstelle 
zu etablieren, an die sich Schülerinnen und Schüler mit ihren Sorgen 
und Nöten, mit ihren Problemlagen des Lebens wenden können, ganz 
gleich, ob diese nun Mitschülerinnen und Mitschüler betreffen, die 
Familie oder den Schulalltag. Aus diesem Grund wurde die Jugend-
sozialarbeit an Schulen (JaS) geschaffen, die an Schulstandorten im 
Landkreis Schweinfurt in 12 Gemeinden und am Beruflichen Schulzen-
trum (BSZ) in der Stadt angeboten wird. Insgesamt gibt es JaS-Stellen 
an 21 Schulen. Die JaS wird durch Sozialpädagogische Fachkräfte 
umgesetzt, die direkt an den Bildungseinrichtungen unbürokratisch 
helfen. Angestellt sind sie beim Landratsamt, Amt für Jugend und Fa-
milie. Den Arbeitsbereich, der zur Organisationseinheit Soziale Dienste 
gehört, leiten Oliver Pfister und Daniela Haupt. JaS-Fachkräfte haben 
Schweigepflicht und tragen Informationen auch nicht an Lehrkräfte 
weiter, wenn kein Einverständnis der Familie besteht. JaS ist eine 
Beratungsstelle der Jugendhilfe zum Ausgleich von Benachteiligung 
wie z.B. traumatische Erlebnisse, widrige Lebensumstände und Bela-
stungen der Familie. Zielgruppe sind Kinder, Jugendliche und auch 
Erziehungsberechtigte. Erstere erhalten Unterstützung bei der Per-
sönlichkeitsentwicklung, bei den Eltern soll die Erziehungskompetenz 
gefördert werden. „Die stetige Fortsetzung der Jugendsozialarbeit an 
Schulen halte ich für eine sehr positive und nachhaltige Entwicklung 
in unserem Landkreis Schweinfurt. Dass die sozialpädagogischen 
Fachkräfte direkt an den Schulen vor Ort eingesetzt werden, kommt 
unseren Schülerinnen und Schülern sehr und vor allem direkt zugute, 
da die Hürden zum Erreichen von Jugendhilfemaßnahmen und 
weiteren Hilfsangeboten sehr niedrig gehalten werden“, sagt Landrat 
Florian Töpper. „Ich bin überzeugt, dass die Jugendsozialarbeit an 
Schulen einen nachhaltig positiven Effekt auf unsere Bildungsregion 
hat. Deswegen leistet die Jugendhilfe des Landkreises gerne und aus 
Überzeugung diese wichtige Arbeit“, erklärt der Landrat, der sich auch 
bei den Mitgliedern des Kreistags bedankt, die die Förderung der 
JaS-Stellen seit vielen Jahren mehrheitlich befürworten. Dass dieses 
bayernweite Beratungsangebot der Jugendhilfe weiterhin bestehen 
kann, wird finanziell durch den Landkreis Schweinfurt, die Land-
kreisgemeinden als Sachaufwandsträger und den Freistaat Bayern 
sichergestellt. Da der Landkreis schon früh - noch vor Förderrichtli-
nienänderungen des Freistaates - den Bedarf der Jugendsozialarbeit 
an Grundschulen erkannt hatte, werden einige Standorte nur von 
Landkreis und Gemeinde finanziert (GS Röthlein, GS Sennfeld, GS Go-
chsheim, GS Gerolzhofen, GS Bergrheinfeld). Der Landkreis leistet für 
die JaS bei der derzeitigen Personalausstattung anteilig rund 425.000 

Euro jährlich. Blick zurück: 2008 wurde die erste Sozialpädagogin in 
der Heideschule Schwebheim eingesetzt. Aufgrund der positiven 
Auswirkungen auf das Schulgefüge der Heideschule wurde 2012 das 
Projekt „Jugendsozialarbeit an Schulen“ durch Beschluss des Kreis-
tages landkreisweit eingeführt. Es begann mit fünf Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern und wurde Schritt für Schritt erweitert. Mittlerweile 
arbeiten 20 Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen an 21 Schulen 
im Landkreis Schweinfurt. Dazu zählen vermehrt Grundund Mittel-
schulen, aber auch Realschulen sowie eine Förder- und eine Berufs-
schule. Seit Beginn sind alle Angebote der JaS für die Schülerinnen 
und Schüler kostenlos und freiwillig. 
Aktuell suchen wir neue Kolleginnen und Kollegen im Team der JaS. 
Weitere Informationen zu unseren Stellenangeboten gibt es online 
unter www.landkreis-schweinfurt.de/karriere.

Oliver Pfister und Daniela Haupt leiten den Arbeitsbereich Jugend-
sozialarbeit an Schulen am Landratsamt Schweinfurt – aktuell 
suchen sie Verstärkung für ihr JaS-Team. 
Foto: Melina Bosbach/Landratsamt Schweinfurt

Neue Öffnungszeiten an Wertstoffhof 
und Kompostanlage Gerolzhofen 

Neue Öffnungszeiten gelten ab sofort 
Seit Jahresbeginn gelten folgende leicht ausgeweitete Öffnungszeiten 
am Wertstoffhof und an der Kompostanlage Gerolzhofen: 

November bis Februar 
Di.    08 - 12 Uhr und 13 - 16 Uhr 
Do.    13 - 16 Uhr 
jeden 1. Samstag im Monat 09 - 14 Uhr 
(Ausnahme: 2024 ist der 1. Samstag ein Feiertag und daher ist ge-
schlossen, dafür ist am 2. Samstag geöffnet) 

März bis Oktober 
Di.    08 - 12 Uhr und 13 - 16 Uhr 
Do.    13 - 17 Uhr 
jeden Samstag   09 - 14 Uhr 

Bei Rückfragen zu den Öffnungszeiten erreichen Bürgerinnen und 
Bürger die Mitarbeitenden in der Abfallwirtschaft unter 09721-55-546.

Verleihung der kommunalen Dankurkunde 

Landrat Florian Töpper würdigt Personen, die sich mindestens 
18 Jahre lang in der Kommunalpolitik engagiert haben
Im Rahmen einer kleinen Feierstunde hat Landrat Florian Töpper 
im Namen des Bayerischen Staatsministers des Innern, für Sport 
und Integration, Joachim Herrmann, kurz vor den weihnachtlichen 
Festtagen drei langjährig in der Kommunalpolitik engagierte Persön-
lichkeiten aus dem Landkreis Schweinfurt die Kommunale Dankur-
kunde im Landratsamt Schweinfurt verliehen. In seiner Rede betonte 
Landrat Töpper die Bedeutung und Wichtigkeit der kommunalen 
Selbstverwaltung, sei es auf Gemeinde-, Kreis- oder Bezirksebene. 
„Stellvertretend für die Bürgerinnen und Bürger Ihrer Gemeinde und 
unseres Landkreises übernehmen Sie Verantwortung und gestalten 
das Leben und die Entwicklung vor Ort maßgeblich mit. Dazu braucht 



Schonungen  11

es Mut und Entschlossenheit, wenn Interessen abzuwägen und Kon-
sequenzen zu bedenken sind. Hierfür gilt Ihnen meine Anerkennung 
und ebenso danke ich Ihnen für Ihren langjährigen, konsequenten 
Einsatz“, so Töpper. Den Glückwünschen des Landrats schlossen sich 
die Heimatbürgermeister Peter Gehring (Röthlein) und Jens Machnow 
(Grettstadt) an. 

Ausgezeichnet wurden: 
Petra Jakob, Röthlein, seit 2002 Gemeinderätin 
Ewald Vögler, Grettstadt, 2002-2010 Gemeinderat, 
2008-2010 2. Bürgermeister, 2010-2022 Bürgermeister 
Bürgermeister Ulrich Werner, Bergrheinfeld, 2002-2017 Gemeinderat, 
seit 2017 Bürgermeister, seit 2014 Kreisrat 

Im Bild, von links: Bürgermeister Jens Machnow, Ewald Vögler, Land-
rat Florian Töpper, Petra Jakob, Bürgermeister Peter Gehring und 
Bürgermeister Ulrich Werner Foto: Lösch/Landratsamt Schweinfurt

Multivisionsshow „Gesund und fair würzen!“ 
am 18. Januar im Landratsamt Schweinfurt 

Der Fairtrade-Landkreis Schweinfurt lädt ein – 
Anmeldung ab sofort möglich 
Zu einer besonderen Multivisionsshow lädt der Landkreis Schweinfurt 
im Januar ein. Am Donnerstag, 18. Januar, 17.30 Uhr, erzählen Dr. Jutta 
Ulmer und Dr. Michael Wolfsteiner im Landratsamt mit beeindru-
ckenden Bildern vom Anbau und von der Verarbeitung von Gewürzen 
und gehen dabei auf ihre Verwendungsmöglichkeiten in der Küche 
sowie ihre Heilkräfte ein. Auf Sri Lanka haben sie zwei Kleinbauern-Zu-
sammenschlüsse besucht und die Produktion von Zimt, Muskatnüs-
sen, Pfeffer, Kurkuma und Gewürznelken journalistisch begleitet. 
Anmeldung ab sofort möglich unter: www.landkreis-schweinfurt.de/
fairtrade 
Zur Information: 
Die Fotografen und Journalisten Dr. Jutta Ulmer und Dr. Michael Wolf-
steiner mit dem Schwerpunkt Fairer Handel sind Mitglieder der World 
Fair Trade Organization (WFTO). Bekanntheit haben sie mit ihren 
beeindruckenden Multivisionsshows erlangt, in denen sie den fairen 

Handel mit ihren ganz persönlichen Reiseerlebnissen kombinieren. Sie 
zeigen ihre Fotos auf Großleinwand. Durch die Abstimmung von Bil-
dern, Live-Kommentaren und Musik entsteht ein besonderes Erlebnis 
für Zuschauerinnen und Zuschauer. 

Ausstellung „Fairtrade und Klimaschutz“ noch bis Ende Januar im 
Landratsamt zu sehen 
Bis Ende Januar ist zudem noch die Ausstellung „Fairtrade und Klima-
schutz“ im Foyer des Landratsamts zu sehen. Die Besucherinnen und 
Besucher können dabei mehr über die Zusammenhänge und den Bei-
trag von Fairtrade zum Klimaschutz erfahren und sich dazu informie-
ren, wie jede und jeder von uns mit dem Kauf von Fairtrade-Produkten 
den Klimaschutz unterstützen kann. Umfassende Informationsmateri-
alien zum Thema Fairtrade liegen vor Ort zur Mitnahme bereit. 

Kirchliche Nachrichten                     

Evang.-Luth. Pfarramt Christuskirche

Freitag, 12.01.2024
16.00-18.00 Uhr Ökum. Abenteuerkids Schonungen (ÖAKids)
  Evang. Gemeindehaus Schonungen
  Kontakt: Ulrike Vollkommer, Tel. 09727/5777

Dienstag, 16.01.2024
17.30 Uhr Redezeit – ein Gesprächskreis über Gott und Seine  
  Welt
  Evang. Gemeindehaus Schonungen
19.30 Uhr Bibeltreff
  Evang. Gemeindehaus Schonungen
  Kontakt: Karin Schöner, Tel. 09727/5881

Mittwoch, 17.01.2024
19.30 Uhr Kirchenvorstandsitzung
  Evang. Gemeindehaus Schonungen

Jeder, der seelsorgerliche Begleitung möchte, kann sich unter 
09721/59204 an Pfarrer Duft wenden. 

Die Nummern der Telefonseelsorge lauten: 0800/111 0 111 • 
0800/111 0 222

Evangelische Kirchengemeinde

Informationsveranstaltung für Senioren im ev. Gemeindehaus - 
Fremde in der Großgemeinde:“ Wie kann Integration gelingen?“
Seit ca.10 Jahren besteht ein Helferkreis. Zu Beginn haben bis 40 
Personen aus der Großgemeinde dabei mitgearbeitet. Viele Bürge-
rinnen und Bürger angagierten sich. Etliche Familien waren bereit die 
Neuankömmlinge zu betreuen. Sie begleiteten sie zur Diakonie, zu 
Ämtern, zu Ärzten, übernahmen unentgeltlich Fahrten, zeigten ihnen 
die Örlichkeiten. Sie kümmerten sich um Kindergarten – und Schul-
plätze. Die Menschen kamen aus der Ukraine, dem Kosovo Kasachstan, 
Afghanistan und vor allem aus Syrien. Viele standen durch Krieg und 
Flucht erst einmal unter Schock. Man mußte behutsam mit ihnen 
umgehen. Ehrenamtliche Lehrkräfte gaben Deutschunterricht, die 
Helfer veranstalteten wöchentlich einen Treff im ev.Gemeindehaus bei 
Kaffee und mitgebrachten Kuchen. Zwei Schülerinnen der Realschule 
halfen bei den Hausaufgaben. Bei mehreren Veranstaltungen, Will-
kommensnachmittag im Pfarrheim Marktsteinach, Neujahrsempfang 
der Gemeinde, Begegnungscafe, Weihnachtsfeier usw. kam man sich 
näher. Es wurden aus der Bevölkerung Kleider, Möbel, Kinderwägen, 
Autositze, Spielsachen, Geschirr gespendet. Durch Corona kam alles 
zum Stillstand. Nun hat Herr Wolf von der Diakonie neue Flüchtlinge 
angekündigt. Es wäre schön, wenn sich wieder neue und alte Helfer 
finden würden. 

Kontaktaufnahme: 
Helmut Endres Schonungen. Tel: 09721-59475

Titelbild der Multivisionsshow am 18. Januar im Landratsamt 
Schweinfurt. Foto: lobOlmo
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Gottesdienstordnungen                

Evang.-Luth. Pfarramt Christuskirche

Sonntag, 14.01.2024
09.30 Uhr Gottesdienst 
 Evang. Gemeindehaus Schonungen
 (Lektor Gerhard Räth)

Dienstag, 16.01.2024
10.30 Uhr Andacht & Agape
 Tagespflege des BRK St. Elisabeth, Hauptstr. 56, 
 Schonungen (Pfr. Andreas Duft)

Sonntag, 21.01.2024
11.00 Uhr Gernegroß-Gottesdienst
 Evang. Gemeindehaus Schonungen
 (Pfr. Andreas Duft und Team)
18.00 Uhr Ruhepol-Gottesdienst mit Liedern aus Taizé und DuDett
 Evang. Gemeindehaus Schonungen
 (Pfr. Andreas Duft)

Kath. Pfarreiengemeinschaft 
Maria Königin vom Kolben
St. Sebastian am Main 

Freitag  12.01. - Freitag der 1. Woche im Jahreskreis
Marktsteinach 07:00 Eucharistische Anbetung bis 8 Uhr

Samstag  13.01. - Hl. Hilarius
Mainberg 17:30 Messfeier
  - Emma, Erwin, Manfred u. Anneliese 

Riegler u. Ang.

Sonntag  14.01. - 2. SONNTAG IM JAHRESKREIS
Marktsteinach 09:00 Messfeier
  - Hanni Oßwald (JT) - Marcel Bauriedl u. 

Rosa Bartenstein
Forst 09:00 Messfeier
  - Rudolf Loose, Dieter Raubacher, Elt. u. 

Geschwister - Leb. u. Verst. der Fam. Seu-
bert - Ilse Kamm (Seelengottesdienst), 
Richard Kamm u. verst. Ang.

Hausen 09:00 Messfeier
  - Verst. frühere Stifter
Schonungen 10:30 Messfeier
  - Alfons Mattern, Elt. u. Brüder - Gertrud 

u. Edgar Schäfer, Emma u. Markus Schäfer 
- Rudolf Memmel, leb. u. verst. Ang.

Löffelsterz 10:30 Messfeier
  - Ingrid u. Armin Harenkamp (JT), leb. u. 

verst. Ang.
Waldsachsen 10:30 Wort-Gottes-Feier
Abersfeld 10:30 Wort-Gottes-Feier
Marktsteinach 13:30 Rosenkranz um Frieden an der Marien-

grotte auf dem Kolben
Marktsteinach 14:00 Andacht auf dem Kolben
Forst 18:00 Rosenkranz

Montag  15.01. - Montag der 2. Woche im Jahreskreis
Marktsteinach 18:30 Rosenkranz (Alte Kirche)

Dienstag  16.01. - Dienstag der 2. Woche im Jahreskreis
Schonungen 15:00 Rosenkranz
Marktsteinach 18:00 Rosenkranz
Marktsteinach 18:30 Messfeier
  - Gertrud Weis u. Erna Schmitt
Alle Gemeinden 19:30 Treffen KINDERBIBELTAG 2024 für jene, 

die gerne den geplanten Tag mitge-
stalten möchten im Pfarrsaal Marktstei-
nach (unterhalb der Kirche)

Mittwoch  17.01. - Hl. Antonius, Mönchsvater in Ägypten
Abersfeld 18:30 Messfeier
  - Justin u. Rosa Mantel, leb. u. verst. Ang.

Donnerstag  18.01. - Donnerstag der 2. Woche im Jahreskreis
Forst 08:30 Rosenkranz
Forst 09:00 Messfeier für Verst. der Pfarrei Forst
Schonungen 10:15 Wort-Gottes-Feier im AWO Seniorenzen-

trum
Schonungen 14:30 Treffen der Senioren im Pfarrheim St. 

Georg entfällt heute!

Freitag  19.01. - Freitag der 2. Woche im Jahreskreis
Marktsteinach 07:00 Eucharistische Anbetung bis 8 Uhr
Mainberg 18:30 Messfeier
  - Emil u. Irma Pfülb, verst. Elt., Geschwi-

ster u. Ang.

Samstag  20.01. - Hl. Fabian und Hl. Sebastian
Alle Gemeinden  Workshop aller Firmlinge im Pfarrsaal 

Marktsteinach und beiden St. Bartholo-
mäus Kirchen Marktsteinach 

Waldsachsen 17:30 Messfeier
  - Leb. u. Verst. d. Gemeinde Waldsachsen 

- JT f. Alois u. Irmgard Schmitt u. Ang. 
- Waldemar Keicher, verst. Eltern u. Ge-
schw. - Alfons Derleth, leb. u. verst. Ang. 
- 2. Seelengottesdienst f. Günter Keicher

Sonntag  21.01. - 3. SONNTAG IM JAHRESKREIS
Abersfeld 09:00 Messfeier
  - Leb. u. Verst. d. Fam. Kind u. Schleicher 

u. zur Danksagung - Erwin, Irmgard u. 
Juliane Elfert, leb. u. verst. Ang. - Gerda u. 
Raimund Elfert u. Verst. d. Fam. Zim-
mermann u. Wagenhäuser u. zur lieben 
Muttergottes

Marktsteinach 09:00 Messfeier
  - Leb., Verst. u. Gefallene d. Gemeinde 

Marktsteinach - Rita Götzendörfer - Leb. 
u. Verst. d. Fam. Dees u. Reuß - Maria (JT) 
u. Anton (JT) Erkenbrecher, leb. u. verst. 
Ang.

Forst 09:00 Wort-Gottes-Feier
Löffelsterz 09:00 Wort-Gottes-Feier
Schonungen 10:30 Messfeier
  - Edgar Schäfer
Hausen 10:30 Messfeier
  - Verst. d. Fam. Müller u. Meth
Forst 18:00 Rosenkranz

Vereinsnachrichten                             

Blaskapelle Forst 

Majestätische Klänge beim Adventskonzert 
Mit der Jugend- blaskapelle Stadtlauringen und der Montessori 
Kita Forst
Ein erstklassiges Konzert im Zusammenspiel mit der Jugendblas-
kapelle Stadtlauringen und der Montessori Kita Forst konnten die 
zahlreichen Zuhörer erleben. Die Blaskapelle Forst nutzte die perfekte 
Kulisse in der St.Godehard Kirche in Forst, die mit ihrer sehr guten 
Akustik das Konzert zu einem Erlebnis machte. 
Mit deutschen Weihnachtsliedern und Liedern wie „Gabrielas Song“, 
„Nessaja“, bis hin zu „My secret love song“ begeisterten die Musiker mit 
dem breit gefächerten Programm das Publikum. 
Einer der Höhepunkte was das Stück „Mary`s Boy Child“, dass die Ju-
gendblaskapelle Stadtlauringen und die Montessori Kita Forst zusam-
men darboten. Aus der Pöhamer Musikantenmesse wurde das Stück 
„Glaube Liebe Hoffnung“ mit dem Schifferklavier mit Oliver Schnepf 
und der Blaskapelle vorgetragen. 
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Von Seiten der Blaskapelle Forst bedankte sich Gebhard Karch für die 
großzügigen Spenden zugunsten der Montessori Kita und der Blaska-
pelle Forst und wünscht allen ein friedvolles und gesundes Neues Jahr 
2024. 
Adventskonzert 2023 Veranstalter Blaskapelle Forst

DJK Marktsteinach

Dreikönigswanderung
Die Route der traditionellen Wanderung des Vereins an Dreikönig 
führte 2024 von Marktsteinach über den Forster Berg nach Scho-
nungen ins Sportheim des Freien Turn- und Gesangvereins Scho-
nungen. 
Bei der Einkehr wurden die Wanderfreunde von Azra und ihrem Team 
mit leckeren Gerichten verwöhnt. 
Ausklang des Tages war im DJK Sportheim. 
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Terminvorschau                                 

Sportanglerverein Marktsteinach e.V.

Einladung zur Jahreshauptversammlung
Zur Jahreshauptversammlung am 28. Januar 2024 um 10:00 Uhr im 
DJK-Heim laden wir hiermit alle Mitglieder recht herzlich ein.
Tagesordnungspunkte:
1. Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden
2. Totengedenken
3. Verlesung des Protokolls 
4. Berichte:
 Vorsitzender
      Kassier
      Gewässerwart
      Jugendwart
5. Entlastung der Vorstandschaft
6. Beschluss über Aussetzung der Mitgliederversammlung
7. Neuaufnahmen
8. Besatzmaßnahme des Sees
9. Arbeitsdienste
10. Ehrungen
11. Behandlung von eingegangenen Anträgen
12. Verschiedenes
Anträge bitte schriftlich bis spätestens 8 Tage vor Beginn der Ver-
sammlung beim 1. Vorsitzenden einreichen.
Wir bitten um pünktliches und vollzähliges Erscheinen.

CSU-Ortsverband Schonungen

Einladung zum CSU-Neujahrsempfang „Ausblicke 2024
Sonntag 14.01.2024 ab 15:00 Uhr im Sportheim Waldsachsen (Zum 
Sportheim 10). Was erwartet der Bürger 2024 von der Politik? MdL 
Gießübel und Bezirkstagspräsident Funk berichten. Politik stellt sich 
in nicht einfachen Zeiten! Wir freuen uns, dass wir als Gäste die neu 
gewählte Landtagsabgeordnete für den Stimmkreis Schweinfurt, 
Frau Martina Gießübel MdL, sowie den neuen Bezirkstagspräsidenten 
Stefan Funk bei uns begrüßen dürfen. Auch unsere CSU-Gemeinderäte 
und Kreisräte stellen sich Ihren Fragen. Bei Kaffee und Kuchen möch-
ten wir gemeinsam mit Ihnen die notwendigen Weichenstellungen für 
2024 aus unserer Sicht aufzeigen und diskutieren. Wir möchten gerne 
auch Ihre Meinung hören. Fragen können vorab an csu-schonungen@
gmx.de gestellt werden. Nur wer mit den Bürgern spricht, kann wissen 
wo der Schuh drückt. Deshalb ist uns der Austausch mit Ihnen sehr 
wichtig. Die Veranstaltung ist für alle interessierten Bürgerinnen und 
Bürger offen. 
Wir freuen uns auf Ihr Kommen und Ihre Fragen. 
CSU-Schonungen
Georg Brückner, Vorsitzender

Musikverein 1929 Schonungen 

Einladung zur Jahreshauptversammlung
Einladung zur Jahreshauptversammlung 2024 des MV 1929 Scho-
nungen am Samstag, den 17.02.2024 um 19:00 Uhr im Proberaum Alte 
Schule 
Tagesordnungspunkte: 
1.  Begrüßung 
2.  Totengedenken 
3.  Protokoll der letzten Jahreshauptversammlung 
4.  Berichte: 
 a)  Vorstand 
 b)  Kassier 
 c)  Revisoren 
 d)  Geschäftsführer 
 e)  Jugendleiter 
 f )  Dirigent 
5.  Entlastung der Vorstandschaft 
6.  Bildung Wahlausschuss 
7.  Neuwahlen 

8.  Veranstaltungen 
9.  Wünsche und Anträge 
10.  Verschiedenes 
Wünsche und Anträge sind schriftlich bei der Vorstandschaft einzurei-
chen.

SCC Schonungen

Einladung zu den Faschingssitzungen
Wir möchten Sie gerne zu unseren Faschingssitzungen am Samstag, 
20.01. und Samstag 27.01. um jeweils 19.33 Uhr und am Sonntag, 
28.01. um 13.33 Uhr ins kath. Pfarrheim Schonungen (Hauptstraße 51, 
97453 Schonungen) einladen. Karten gibt es ab sofort beim Schreib-
waren Helmschrott in der Bachstraße 15a in Schonungen. 
Wir freuen uns auf Ihr kommen!
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Backen leicht gemacht
So lässt sich köstliches Brot einfach und professionell selbst 
zubereiten

Grundsätzlich sollte man sich etwas Zeit nehmen, denn die meisten 
Teige müssen eine Weile ruhen und gehen. Nur so bekommt das 
Gebäck die gewünschte Konsistenz und das besondere Aroma. Auch 
die richtigen Utensilien sind wichtig.
Foto: DJD/The Pampered Chef Deutschland

(DJD). Die Menschen in Deutschland lieben ihr Brot. Es ist hierzulande 
schon seit Jahrhunderten ein Grundnahrungsmittel. Dabei soll es 
außen eine knusprige Kruste haben und innen einen lecker-lockeren 
Teig. In den Bäckereien gibt es eine riesige Auswahl – vom rustikalen 
Bauernbrot über saftige Brezen bis zum herzhaften Vollkornbrot. 
Der Trend geht aber auch verstärkt zum Selbermachen – gerade im 
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So erreichen Sie uns 
Telefon:
Gemeindeverw. (09721) 75 70-0
Fax:
Gemeindeverw. (09721) 75 70 130
e-mail Adresse Gemeinde:
gemeinde@schonungen.de
DE-Mail:
gemeinde@schonungen.de-mail.de
e-mail Adresse Gemeindeblatt:
gemeindeblatt@schonungen.de

ANSCHRIFT
GEMEINDEVERWALTUNG
Rathaus, Marktplatz 1, 
97453 Schonungen

Öffnungszeiten
GEMEINDEVERWALTUNG:
Mo: 8 - 12 Uhr und 14 - 16 Uhr
Mi: 7 - 12 Uhr
Do: 8 - 12 Uhr und 14 - 17.30 Uhr
Fr: 8 - 12 Uhr

Bauhof für Notfälle:
Handy 01 75 - 5 72 82 28
Grundschule  (09721) 7 51 72 
Realschule (09721) 54 16 10
Hallenbad  (0 97 21) 5 09 97 62
Archiv (09727) 90 81 08
Gemeindebibl. (09721) 50 91 53

BAUHOF
Hofheimer Straße 28 B, 
97453 Schonungen (Postanschrift = 
Gemeindeverwaltung)
Bauhof  (09721) 5 83 83
Öffnungszeiten:   
Montag - Freitag    14.00 - 15.00 Uhr
od. nach vorheriger telef Absprache

Gemeindebibliothek 
im Alten Rathaus Schonungen, 
Wenkheimgasse 4
Öffnungszeiten: 
Di.: 15 - 18 Uhr, Mi.: 10 - 13 Uhr,
Do.: 10 - 19 Uhr, Fr.: 15 - 18 Uhr
Telefon: 09721/50 91 53 
opac.winbiap.net/schonungen 

Gemeindearchiv
Marktsteinach, Lindenstr. 8
(Info: Gemeindeverwaltung)

Touristische Angebote:
Kleines Apothekenmuseum, 
Mainleite 4, Mainberg 
Besichtigung nach Vereinbarung 
(auch zusammen mit dem 
Apothekergarten):
Kontakt: Friedrich Karl Schumm, 
Tel: 09721-7383447 und 
E-Mail: apothekenmuseum
@schonungen.org 
 
Apothekergarten Schonungen, 
In den Bachgärten, Schonungen
Der Garten ist tagsüber geöffnet.
Führungen (auch zusammen mit 
dem Apothekenmuseum)
Kontakt: Friedrich Karl Schumm, 
Tel: 09721-7383447 und E-Mail: 
apothekergarten@schonungen.org 

Bei Störungen der 
Wasserversorgung: 
OT Forst, Hausen, Löffelsterz, 
Mainberg, Marktsteinach, 

Schonungen
Not- und Bereitschaftsnummer
 (0 97 25) 700-0
OT Abersfeld und Waldsachsen 
(Zweckverband Theres-Gruppe)
 (09521) 38 79 o. 9 23 40
Handy-Nr. Wasserwart
 01 79 / 53 34 999
bei Störungen: Stadtwerke
Haßfurt (0 95 21) 94 94 20
OT Reichmannshausen 
(Zweckverband Stadtlauringer-
Gruppe)  (0 97 24) 17 07

Bei Störung der Strom- u. Gasver-
sorgung Schonungen/Mainberg
Stadtwerke Schweinfurt GmbH: 
 (0 97 21) 931-0

Bei Störung der Stromversor-
gung im Gemeindeteil Forst:
ÜZ Lülsfeld (0 93 82) 604-0

Bei Störung der Stromversor-
gung in den Gemeindeteilen:
Abersfeld, Hausen, Löffelsterz,
Marktsteinach, Reichmanns-
hausen und Waldsachsen
Bayernwerk AG
Technischer Kundenservice:
0941-28003311
Störungsnummer Strom:
0941-28003366
Störungsnummer Gas:
0941-28003355
Zählerstand: 0871-96560160
www.bayernwerk.de

Bezirkskaminkehrermeister:
OT Forst
Matthias Heilmann, Brunnengasse 
12, 97723 Oberthulba-Wittershau-
sen, Tel. (09704) 603690,  
0170 5807323
OT Waldsachsen u. Bayerhof
Gerald Hülbig, Kirschental 7, 97500 
Ebelsbach, (09522) 707593
OT Marktsteinach
Fabian Pfaff, Kirchbergstr. 9,97657 
Schmalwasser, Tel. (09701) 1380
OT Abersfeld, Hausen, Löffelsterz, 
Reichmannshausen, Schonungen
Gerd Werner, Am Weinberg 16, 
Rottershausen, Tel. (09738) 92 04
OT Mainberg
Peter Döpfner, Am Anger 4, 
Schweinfurt, Tel. (0 97 21) 6 02 38

Fragen zur Abfallbeseitigung 
und den Müllgebühren
Landratsamt Schweinfurt -
Abfallberatung, 
Frau Böhm-Weniger, 09721 / 55-546
Bei Tonnenleerungsproblemen:
Restmüll-, Bio- u. Papiertonnen: 
Fa. SUEZ, 09721 / 4732151  
Gelbe Tonne/Gelber Sack, 
Metallcontainer: 
Fa. Veolia, 0800 / 1836542 (kosten-
lose Hotline) Tel. 09721 / 7917-13
Glas- und Papiercontainer 
(Containerstandorte): 
Fa. Knettenbruch + Gurdulic, 
Tel. 09323 / 93870-0
Fragen zur Kommunalen 
Verkehrsüberwachung
Zweckverband Kommunale Ver-
kehrsüberwachung Töging/Inn
08631 / 18470-298 u. -299

Tel. 09721 / 946 37 47
www.tagespflege-schonungen.de

AWO Seniorenzentrum 
Schonungen
Ansprechp.: Sybille Schmitz-Rüga-
mer
Werlingstr. 17, Schonungen
Tel. 09721 / 9457-700
www.seniorenzentrum-scho-
nungen.de

AFZ-Sozialstation
Söldnerstr. 6, 97422 Schweinfurt, 
Tel. (0 97 21) 18 98 26

Evang. Sozialstation 
- Schweinfurt Land  -  
Telefon (0 97 21) 6 31 58, 
Raiffeisenstr. 6, 97469 Gochsheim
Häusliche Kranken- und Altenpfle-
ge, Behandlungspflege, Hauswirt-
schaftliche Versorgung, Mobiler 
sozialer Hilfsdienst, Beratung und 
hilfreiche Begleitung. 
In dringenden Fällen zentrale 
Vermittlung: (0 97 21) 77 28-55. 
Tag und Nacht erreichbar.

Mobile Alten- und Kranken-
pflege Ernst
Wir pflegen liebevoll in Ihrer häus-
lichen Umgebung. Alle Kassen! 
Tel. (24 Stunden): (09721) 5 87 79
Krumme Gasse 1, Schonungen

Dienste mit Herz - Unterstüt-
zung im haushaltsnahen Bereich
Ulrike Stahl (0 97 21) 942 42 11

Diakonisches Werk SW e.V.
Flüchtlings- und Integrationsbera-
tung in Schonungen
Martin Wolf
0151 555 30 720
https://www.soziale-dienste- 
schweinfurt.de/

Tagespflege Schonungen
SeniorenWohnen St. Elisabeth
Ansprechp.: Sabine Mischstenko
Hauptstr. 56, Schonungen
Tel. 09721/473964-10
Fax 09721/473964-88

Ambulanter Pflegedienst 
SeniorenWohnen St. Elisabeth
Ansprechpartnerin: 
Saskia Schantura-Hub
Hauptstr. 56, Schonungen
Tel. 09721/473964-20
Fax 09721/473964-99

Ganzheitliche Tagespflege
Riedbach
Roswitha Gray (0 95 26) 98 14 87
www.ganzheitliche-tagespfle-
ge-riedbach.de

Zahnärztlicher Notfalldienst
www.notdienst-zahn.de

Apotheken-Notdienst
Apothekennotdienst-Hotline 
der deutschen Apotheker
kostenlos aus dem deutschen 
Festnetz:                 0800 00 22833
oder unter www.apotheken.de 
oder www.aponet.de

HALLENBAD SCHONUNGEN
Öffnungszeiten:
Montag 16.00 - 19.00 Uhr
Dienstag 16.00 - 21.00 Uhr
Mittwoch 14.00 - 21.00 Uhr
 14.00 - 15.00 Uhr:
 Frauenschwimmen
 15.00 - 16.00 Uhr:
 Ruhiges Schwimmen
Donnerst. 06.30 - 09.30 Uhr
 16.00 - 21.00 Uhr
Freitag 16.00 - 20.00 Uhr
Samstag 12.00 - 15.00 Uhr
Sonntag 09.00 - 13.00 Uhr

Besondere Angebote:
Mittwoch: 
Schwimmkurse, Aqua-Fitness, 
Baby-Schwimmen
Gruppenpreise ab 5 Kinder
Weitere Infos: Badedauer ist 
unbegrenzt, Einlassschluss 
1 Stunde vor Ende

Falls Sie noch Fragen haben:
Telefon (0 97 21) 5 09 97 62

Staatl. anerkannte 
Umweltstationen:
Natur- und Umweltgarten 
Reichelshof, Reichelshof 3,
Tel. (0 97 21) 60 94 96,
www.umweltstation-reichelshof.de

Jugend-Umweltstation 
KjG-Haus, Schrotberg 3, Tel. 0931/
3 86 63-162, www.kjg-haus.de

Interkommunale Allianz
Schweinfurter OberLand
Allianzmanagement 
Marktplatz 1, Schonungen
Tel. 09721/7570-111
info@schweinfurter-oberland.de

Notfalldienste                
Notrufe
Polizei 110
Feuerwehr 112
Rettungsdienst 112

Ärztlicher Bereitschaftsdienst
(Freitag 16.00 Uhr bis Montag 
08.00 Uhr; Mittwoch 13.00 Uhr bis 
Donnerstag 08.00; an Feiertagen 
vom Vortag 18.00 Uhr bis 08.00 Uhr 
des darauffolgenden Werktages.) 
Sofern Ihr behandelnder Arzt bzw. 
Ihr Hausarzt nicht erreichbar ist, 
vermittelt Ihnen in dringenden Er-
krankungsfällen die Vermittlungs- 
und Beratungs-zentrale der KBV, 
Tel. 116 117 einen diensthabenden 
Arzt des hausärztlichen Bereit-
schafts-dienstes sowie ggf. einen 
diensthabenden Facharzt.
Caritas-Sozialstation Liborius 
Wagner e. V. Schonungen, 
Sattlerstr. 3a
Tel.: 09721 / 50 93 92 0 
info@sst-liborius-wagner.de

AWO Tagespflege an der Steinach
Ansprechp.: Petra Adrian
Sattlerstr. 3b, Schonungen
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REVISTA
Schweinfurt

anzeigen@revista.de
Tel. 09721-387190

Wir kaufen
Wohnmobile + Wohnwagen

 

www.wm-aw.de

kostenlos und unverbindlich
ein Angebot anfordern
 03944 - 36160

Nachhaltige Energie für 
die Zukunft!

www.uez.de

ANALYSIEREN. PLANEN. SANIEREN. 

SCHIMMELPILZ?
NASSE WÄNDE?

Bauunternehmung Glöckle Hoch- u.
Tiefbau GmbH, Fachbetrieb Isotec
Wirsingstraße 15, 97424 Schweinfurt

t 09721 - 8001 777 

www.isotec.de/schweinfurt

Hinblick auf die gestiegenen Preise. Tatsächlich ist der Aufwand dafür 
nicht groß. Denn mit den richtigen Rezepten und professionellem 
Zubehör gelingen köstliche Backwaren ohne Probleme.

In Stoneware gebacken wird es besonders knusprig
Grundsätzlich sollte man sich et-
was Zeit nehmen, denn die mei-
sten Teige müssen eine Weile ru-
hen und gehen. Nur so bekommt 
das Gebäck die gewünschte 
Konsistenz und das besondere 
Aroma. Auch die richtigen Uten-
silien sind wichtig. Besonders 
bewährt für knuspriges Brot hat 
sich etwa die Stoneware-Kollek-
tion von Pampered Chef. Sie ist 
sowohl zum Backen als auch zum 
Schmoren einsetzbar, langlebig, 
spülmaschinenfest und geeignet 
für Backöfen mit Ober-/Unterhit-
ze sowie Umluft. Das besondere 
Plus: Die Produkte kann man sich 
von Pampered Chef Beraterinnen 
in der eigenen Küche vorstellen 
lassen, mehr dazu unter www.
pamperedchef.de. Und jetzt ran 
ans Backen:

Malzbrot
Zutaten
- 1/2 Würfel frische Hefe
- 350 ml Malzbier
- 250 g Weizenmehl Type 550 oder 700 (oder Dinkel Type 630 o. 700)
- 250 g Dinkel- oder Weizenvollkornmehl
- 80 g Saaten wie Leinsamen, Kürbiskerne, Sonnenblumenkerne
- 2 TL Salz

Ein herzhaftes Malzbrot im 
Steingut-Topf gelingt auch An-
fängern kinderleicht.
Foto: DJD/The Pampered Chef 
Deutschland

Zubereitung (15 Minuten, fertig in circa 2 Stunden)
1.  Hefe in lauwarmem Malzbier auflösen. Mehle, Salz und Saaten in 

einer großen Schüssel mischen.
2.  Hefe-Malzbiermischung zufügen und alles 5 Minuten verkneten. 

Teig abgedeckt 45 Minuten gehen lassen.
3.  Den Teig auf der bemehlten Teigunterlage 3 Zentimeter dick 

ausrollen, falten, erneut ausrollen und falten, dann zu einem Laib 
von 18 Zentimeter Länge formen und in den Stoneware-Ofenmei-
ster von Pampered Chef geben. Den Laib oben mehrmals etwa 0,5 
Zentimeter tief einschneiden, Deckel aufsetzen und in den kalten 
Ofen geben.

4.  Bei 230 Grad Celsius Ober-/Unterhitze auf dem Rost auf unterster 
Einschubhöhe des Backofens 60 Minuten backen.

Weitere Tipps vom Experten: 
Man sollte nicht vergessen, das Brot vor dem Backen mehrmals 
einzuschneiden, damit es nicht einreißt und gut aufgehen kann. Beim 
Austausch der Mehlsorten verändert sich auch die notwendige Flüs-
sigkeitsmenge: Je höher die Mehltype ist, desto mehr Flüssigkeit wird 
benötigt. Diese langsam in kleinen Schritten zugeben.


